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1876. Bd. Y.] DIE EISENBAHN. 149

INHALT : — Das Tracé der projectirten Eisenbahn Seebach- (Oerlikon-) Zürich
auf städtischem Gebiete. Erwiederung- auf das Gutachten der Experten,
yon Michael Pollacsek, Ingenieur der Nationalbahn. (Mit drei Tafeln als

Beilage.) — Zahnradlocomotive. — Die Schweizerische Ausstellung in
Philadelphia. Ingenieurwesen. I. Das Strassennetz des Cantons Aargau.
— Anwendung der Kugellager. — Steinkohlenbohrnngen in Zeiningen. —
État des Travaux du Grand Tunnel du Gothard au 31 octobre 1876. —
Die Stellung der Architectur bei Einführung der Leichenverbrennung.
Vereinsnachrichten. — Neubauten in Bern. — Ausstellung von Heizungs-
und Ventilationseinrichtungen. — Kleinere Mittheilungen.

£ß3r Einen Artikel von Herrn Professor Cohn, betitelt: „Die Eisenbahnen
und das Publicum" findet der Leser auf Seite 2 der heutigen Bei-
läge Nr. 2.

Das Tracé der Eisenbahn Seebach- (Oerlikon-) Zürich
auf städtischem Gebiete.

(Früherer Artikel Bd. V. No. 11, Seite 85.)

ERWIEDERUNG

aw/" da« Gw/acAtm der Leerten ZVo/mor CWmaww, ÖAmngre-
m'ear ïoA/er, /Vo/cssor /?awmei«<er, ner/a««t im Hw/ïrage
de« Comités der Z?i«en6aA« „SeeAacA- (OerWfow-) ZiiricA"

von

JHcioeï iPoi/aeseJt,
Ingenieur der Nationalb ahn.

(Mit 3 Tafeln als Beilage.)

(Fortsetzung.)

In der letzten Nummer dieses Blattes glaube ich bewiesen
zu haben, dass mit der Ausführung des Expertenprojeetes ver-
bunden wäre : '

1. Eine bedeutende Verschlechterung der Richtungs- und
Steigungsverhältnisse der „Rechtsufrigen See-
bahn."

2. Eine Erhöhung des Gefälles der „Seebach-Zürich-
bahn" auf der Strecke Wipkingen-Unterstrass von 14°/oo
auf 170/00 bis 22 O/oo ; auf der Strecke Unterstrass-
Zürich von 17 0/00 auf 25 0/00 respective 20 0/00 ; wobei
überdies eine Senkung der Station Unterstrass
um 3 —8 vorausgesetzt wird.

3. Eine Durchschneidung des Stockar'schen Gutes in einem
ungünstigem Sinne, als dies durch die gegenwärtig pro-
jectirte Linie geschieht.

4. Als weiteres Resultat der Untersuchung ergab sich, dass
eine Station vor dem Obmannamte blos auf eine Länge
von 80—85 '"/ gegenüber den in Aussicht gestellten
150 '"/, als offener Einschnitt behandelt werden kann,
imd die ungünstigen Richtungsverhältnisse, die eigent-
liehe Betriebslänge sehr beschränken.

Um diesen Theil der Kritik vollständig abzuschliessen, will
ich noch einen letzten Punkt berühren, der aber nach seiner
Wichtigkeit bemessen keinem der vorerwähnten nachsteht:

Die baulichen Interessen der Gemeinden
Unterstrass und Ober strass.

Die Herren Experten äussern sich in dieser Richtung über
das Project wie folgt:

„Soweit wir aus den Plänen ersehen konnten, müssen wir
anerkennen, dass bei der Bearbeitung des Projectes die baulichen
Interessen der Gemeinden Unterstrass und Oberstrass sehr
befriedigend berücksichtigt worden sind. Keine der be-
stehenden oder planmässig festgesetzten Strassen erhält Niveau-
kreuzungen mit der Bahn" »Wir meinen daher,
dass die Entwicklung des Strassennetzes und der Nutzen des
selben als Baulinie durch das Bahnproject so wenig
gehemmt wird, als es bei einer Eisenbahnlinie über-
haupt erreichbar ist."

Diese im Gutachten hervorgehobenen Vortheile dos Pro-
jectes fallen mit einer Station vor dem Obmannamte, respec-
tive mit der durch dieselbe bedingten Aenderung der Nivellette
gänzlich weg, und es treten an deren Stelle ebensoviel! Nach-
theile für die bauliche Entwickelung der Gemeinden : Die

wichtigste bestehende Strasse kann dann nur noch im Ni-
veau gekreuzt werden ; die neuprojectirten Strassen gerathen in
einen Einschnitt, der z. B. bei der Station Unterstrass, je
nach einer Senkung derselben um 3—8 "*/, eine Tiefe von 6 —
11 erhält. Legt man auch nur das Minimum von 6 der
Beurtheilung zu Grunde, so ergeben sich doch schon für die

Strassenanlagen solche bedeutende .Kosten und eine derartige
Erschwerung der Bauthätigkeit, dass dieser Gedanke von selbst
dahin fällt. Lässt man aber die Strasse in ihrem jetzt projec-
tirten Niveau und senkt bloss die Station so verliert die er-
stere — zum Schaden der Gemeinden sowohl als der Unter-
nehmung — den Character einer Zufahrtsstrasse vollständig
und muss von der Station mittelst einer kostspieligen Stütz-
mauer in der Länge von circa 400 '"/ getrennt werden, woraus
wieder neue Nachtheile für die Gütermanipulation resultiren
(Langholz-Transport).

Diese Combination ist daher ebenso unhaltbar, als die beiden
andern und es bliebe nur noch der Versuch übrig, das ganze
Tracé abwärts zu verschieben; doch auch zu diesem letzten Aus-
kunftsmittel greift man vergebens, denn schon jetzt zieht
sich die Linie so nahe an den Häusern der „alten Beckenhof-
strasse" hin dass man ihnen kaum näher rücken kann; e s

ist also nur eine Aenderung der Nivelette; aber
keine parallele Verschiebung in derSituation
möglich.

Ich gehe nun zu einem der wichtigsten Theile dieser Be-
trachtung über:

Zu den Baukosten.
Die Herren Experten verleihen ihrer Ansicht über diesen

Punkt in folgenden, sehr knappen Worten Ausdruck:
„Unstreitig wird eine Vergrösserung der Baukosten statt-

finden, jedoch nicht in dem Masse, wie es auf den ersten Blick
scheint. Es fällt nämlich der höchst kostspielige Grunderwerb
des bisherigen Projectes auf städtischem Gebiete fast gänzlich
weg, mit dessen Betrag der Mehraufwand einer unterirdischen
Planie gegenüber einer offenen annähernd gedeckt sein dürfte.
Erheblich erscheinen nur die Baukosten der Doppelstation im
Obmannamte gegenüber einer einfachen Endstation auf dem
Stockar'schen Gute, besonders da diese Kosten nach Art. 30 des

Bundesgesetzes über die Eisenbahnen vei'muthlich zum gros-
seren Theile den Anschluss suchenden neuen Linie zufallen
werden. Auch die Verlängerung der Bahnstrecke um
circa 150 *"/ in Folge Verlegung ihrer Endstation, erheischt
neue Kosten."

„Indessen sind wir der Ansicht, dass der
soeben erörterte Mehraufwand füglich von der
Gesellschaft Seebach-(Oerlikon-) Zürich ge-
tragen werden darf."

Die Ersparnisse an Grunderwerb auf städtischem Gebiet
können durchaus nicht so bedeutend werden, als es die Herren
Experten zu erwarten scheinen. Die Linie verbleibt bis zur „Schien-
hutgasse" im Tunnel unter öffentlichen Anlagen und Gärten,
die als Bauplätze wohl niemals Verwendung finden dürften ;

offen liegt nur ein Theil der Station hauptsächlich im Stockar'-
sehen Gute; auch damit steht es indessen nicht so schlimm als
man vielleicht beim ersten flüchtigen Anblick denken musste.
Das Unternehmen beansprucht nämlich den Platz nur in einer
Weise, dass das Gut ungestört all' den Zwecken erhalten bleibt,
denen es gegenwärtig dient und später dienen könnte. Es
besteht wirthschaftlich aus zwei vollständig isolirten Thailen.
Diese Trennung ist nicht nur durch die Verwendung, sondern
auch durch das Terrain scharf markirt. Der obere Theil ist ein
Park und mag als solcher einen hohen Werth beanspruchen.
Der untere Theil aber ist einfacher Reb- und Obstgarten, even-
tuell zu Bauplätzen sich eignendes Terrain, letzteres aber nur
auf eine Breite von 30 / von der Hirschengrabenstrasse aus
gerechnet. Der Rest nun, der zwischen dem Parke und ausser-
halb dieser 30 liegt, kann nur einen verhältnissmässig ge-
ringen Werth beanspruchen. Es ist aber beinahe ausschliesslich
dieser Streifen, den das Unternehmen für die Bahnanlage be-
nöthigt. In der Breite von 15 '"/ ist die Station an die Grenze
des Parkes projectirt. Von einer Durchschneidung des Gutes
kann also hier keine Redé sein, ebensowenig von einer Be-
sch rânkun g der Aussicht, da der höchste Punkt des Aufnahms-
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